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Leopold von Gottes Gnaden , Großherzog von Baden ,

Herzog von Zähringen .

Mit Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände haben Wir

beſchloſſen und verordnen , wie folgt :

I .

Allgemeine Beſtimmungen .

SN E

Die für das Großherzogthum gegründete , auf der geſetzlichen

Verpflichtung der Gebäudeeigenthümer zur gegenſeitigen Ver⸗

ſicherung beruhende Gebäudeverſicherungsanſtalt beſteht fort ;

ſie wird jedoch nach den im gegenwärtigen Geſetz enthaltenen
Beftimmungen neu eingerichtet nnd verwaltet .

Alle früheren deßfallſigen geſetzlichen Vorſchriften ſind auf⸗

gehoben .
G se

Die Feuerverſicherungsanſtalt verſichert ſämmtliche , nach

dieſem Geſetz zum Beitritt verpflichtete oder zugelaſſene Eigen⸗

thümer von Gebäuden gegen die Beſchädigung oder Zerſtörung

derſelben durch Feuer , und leiſtet ihnen zur Wiederherſtellung

der zerſtörten oder beſchädigten Gebäude , in allen nicht aus⸗

drücklich durch gegenwärtiges Gefetz ausgenommenen Fällen ,

eine nach den Beſtimmungen deſſelben zu ermittelnde Ent⸗

ſchädigung .
8. 3. 3

Der Zerſtörung oder Beſchädigung durch Feuer iſt gleich zu

achten : diejenige , welche durch Blitzſtrahl , derſelbe mag gezün⸗
det haben oder nicht , und diejenige , welche durch Feuerlöſch⸗

maßregeln verurſacht worden iſt . Hie F
gi



§. 4. A

Feuerſchaden , welcher im Kriege an Gebäuden entfteht , wird
ym der Anftalt niht vergütet , wenn das Feuer , fet es von

Freundes⸗ oder Feindestruppen , zu Erreichung militäriſcher
Zwecke vorſätzlich erregt worden iſt ,

§. 5.

Die Feuerverſicherungsanſtalt vergütet keinen Schaden ,
wenn der Eigenthümer des Gebäudes durch richterliches Er —
kenntniß für überwieſen erklärt wird , das Entſtehen des Feuers ,
eg mag daffelbe in feinem eigenen oder in einem andern Gez
bäude zuerſt ausgekommen ſeyn , vorſätzlich verurſacht zu haben .

Sie leiſtet gleichfalls keine Vergütung für den bei dem Feuer -
löſchen verurſachten Schaden , wenn , nachdem die Polizeibehörde
die Löſchmaßregel für unnöthig oder unzweckmäßig erklärt hat ,
der Eigenthümer durch richterliches Erkenntniß für überwieſen
erklärt wird , den Schaden in gewinnſüchtiger oder anderer
böſer Abſicht verſchuldet zu haben .

In beiden Fällen iſt die Anſtalt zur Rückerſatzforderung
berechtigt , wenn die Schuld des Eigenthümers ſich erſt nach
geſchehener Bezahlung der Entſchädigung herausſtellt .

§. 6.

Die Vorſchrift des g. 5 bleibt bis zum erforderlichen Betrag
auher Anwendung zu Gunſten der Glaͤubiger , die auf das
beſchädigte oder zerſtörte Gebäude Vorzugs - oder Unterpfands⸗
rechte erlangt haben , und ihre Befriedigung aus anderen Mir⸗
teln des Pfandſchuldners zu bewirken nicht im Stande find .

S. 7.

Die Verbindlichkeit zur Theilnahme an der Feuerverſiche⸗
rungsanſtalt erſtreckt ſich auf alle Gebäude im Umfange des
Großherzogthums . Ausgeſchloſſen von der Theilnahme ſind
jedoch : 1 ) die großherzoglichen und ſtandesherrlichen Schlöſſer ;
2 ) alle Gebäude , deren Werth die Summe von fünf und zwan⸗
zig Gulden nicht erreicht ; 3 ) die Pulvermühlen und Pulver⸗
magazine .

8. S .
Von der Verbindlichkeit zur Theilnahme ſind befreit :

1 ) die Eigenthümer von Luſtgebäuden , die nicht zur Woh⸗
nung dienen können ; f
*



4 ;

4
` 3

2 ) die Eigenthümer der in §. 16 Nr . 2 bezeichneten , beſon⸗
ird ders feuergefährlichen Gebäude .

on Denſelben iſt jedoch der freiwillige Zutritt zur Anſtalt
jer erlaubt . Nach vollzogener Aufnahme findet ein Rücktritt

nicht mehr Statt . 8

§. 9.

z
Die Feuerverſicherungsanſtalt verſichert jedes Gebäude nach

a dem , durch Schätzung von Sachverſtändigen feſtgeſetzten gez

3, meinen Werth derjenigen Theile , welche durch Feuer zerſtört

e oder beſchädigt werden können .

n Der Verſicherungsbetrag ſoll dieſen Werth nicht überſteigen ,
E und auch nicht unter demſelben feſtgeſetzt werden .

de §. 10 .

i j Die nach §. 7 ausgefhlofienen , fo: wie die nah $. 8 von

en 4 der Theilnahme befreiten , bei der Anſtalt nicht verſicherten ,
Gebäude dürfen bei anderen einheimiſchen oder fremden Feuer⸗
verſicherungsgeſellſchaften , unter Beobachtung der hierüber be⸗

$ ſtehenden Vorſchriften , verſichert werden .

§. 11 . g

Wer ſein bei der Anſtalt verſichertes Gebäude zugleich bei

einer oder mehreren andern einheimiſchen oder fremden Feuer⸗

g verſicherungsgeſellſchaften verſichert , wird von einer Geldſtrafe
8 bis zu fünfhundert Gulden , oder im Falle der Unbeibringlich⸗
z keit von einer Gefängnißſtrafe bis zu drei Monaten getroffen .
t⸗ Die gleiche Strafe trifft zugleich auch den inländiſchen Agenten

der Feuerverſicherungsgeſellſchaft .
1

i 38 . 12 .

2 Wird die Uebertretung der Vorſchrift des vorhergehenden
8 Paragraphen erſt nach eingetretenem Brandfall entdeckt , ſo iſt
d ziur Strafe des Verſicherten der Entſchädigungsanſpruch an die

; Landesverſicherungsanſtalt als verwirkt zu erklären .

2 Z >
§. 43 .

Die Vorſchrift des vorhergehenden §. 12 bleibt bis zum

erforderlichen Betrag außer Anwendungzu Gunſten der Gläubi⸗

ger , welche auf das beſchädigte oder zerſtörte Gebäude Vorzugs⸗
oder Unterpfandsrechte erlangt haben und ihre Befriedigung

aus andern Mitteln des Schuldners zu bewirken nicht im
f

Gtande find .
1 * g



§. 14 .

In den Fällen des §. 42 iſt die Verſicherungsſumme , die

der Verſicherte aus andern Feuerverſicherungsgeſellſchaften wegen
dieſes Brandes etwa zu fordern hat , als der Landesanſtalt
verfallen zu erklären .

§. 15.
Die Mittel zur Erfüllung der von der Feuerverſicherungs⸗

anſtalt übernommenen Verbindlichkeiten bei vorkommenden Feuer⸗
ſchäden , wie zur Beſtreitung des nothwendigen Verwaltungs -
aufwandes und der ſonſt der Anſtalt obliegenden Zahlungen
werden aufgebracht durch Umlage auf ſämmtliche eingezeichnete
Gebäude , nach Verhältniß ihrer ( gemäß dem §. 9 ermittelten )

Verſicherungsſummen.
5. 416. j

Der Umlagefuß iſt für ſämmtliche verſicherte Gebäude

gleich , mit folgenden Ausnahmen :
1 ) Von Kirchen , welche mit Blitzableitern verſehen ſind , wird

nur die Hälfte des , auf ihr Verſicherungskapital fallen⸗
den , Beitrags erhoben .

2 ) Febände , welche größere Einrichtungen von beſonders
feuergefährlicher Beſchaffenheit enthalten , zahlen das

Doppelte , und wenn ſolche Einrichtungen von höchſt
feuergefährlicher Beſchaffenheit ſind , das Dreifache des
ordentlichen Beitrags .

Diejenigen Gebäudetheile , welche von der feuergefähr⸗
lichen Einrichtung abgeſondert ſtehen , oder durch Brand⸗
mauern vollſtändig geſchieden ſind , werden dem erhöhten
Beitrag nicht unterworfen .

Welche Gattungen von Einrichtungen zu der einen
und zu der andern Klaſſe gehören , wird jeweils von

Unſerm Miniſterium des Innern durch Verordnung
beſtimmt .

§. 17 .

Die Feuerverſicherungsgeſellſchaft genießt alle Rechte und

Vorzüge einer Staatsanſtalt , und insbeſondere die Tax⸗ ,
Sportel⸗ , Stempel⸗ und Poſtporto⸗Freiheit .

§. 18 .

Für die Erhebung der Beiträge und Auszahlung der Brand⸗
entſchädigungsgelder erhalten die Orts - und Bezirkseinnehmer
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die angemeffene Gebühr . Für alle übrigen Bemühungen der

die Staats⸗ und Gemeindebehörden hat die Anſtalt nichis zu

jen entrichten .
alt . ; §. 19 . e

Die Unterbehörden vollziehen dieſes Geſetz gegen alle Mit⸗

glieder der Feuerverſicherungsanſtalt ohne Unterſchied der

gs⸗ Perſon .
II .

gz
;

ah Von der Aufnahme in die Anſtalt und der Werth⸗

ete beſtimmung der Gebäude für die Verſicherung .

F . 20 .

In jeder Gemeinde beſteht ein Feuerverſicherungsbuch , wel⸗

ches unter Aufſicht und Verantwortlichkeit des Gemeinderaths
ide

pon dem Rathſchreiber geführt wird , und ein Verzeichniß aller

zur Feuerverſicherungsanſtalt aufgenommenen Gebäude des

irb Gemeindebezirks , mit Angabe der Aufnahmszeit und ihres je⸗
n⸗

weiligen Schätzungswerths als Betrag der Verſicherungsſumme ,

enthält .
rs

Höfe mit eigener Gemarkung können , in Beziehung auf das

ng Feuerverſicherungsweſen , einer benachbarten Gemeinde zuge⸗

gi theilt werden . :
es Die Feuerverſicherungsbücher der Gemeinden bilden die

Grundlage des General - Feuerverſicherungskataſters , das jähr⸗

ir llich von dem Verwaltungsrath der Anſtalt aufgeſtellt wird .

en §. 21 .

Die Aufnahme in die Feuerverſicherungsanſtalt durch Ein⸗

en trag in das Feuerverſicherungsbuch findet auf den Termin vom

on 1. Januar jeden Jahres Statt . Eana
-

ig Auf denſelben Termin werden auch die Veränderungen der

Verſicherungsſummen , die ſich wegen Erhöhung oder Vermin⸗
derung des Gebäudewerths ergeben , in das Verſicherungsbuch

1d eingetragen .

$ Jeder Eigenthümer eines Gebäudes empfängt auf fein Berz

f
langen bei deſſen Eintrag in das Feuerverſicherungsbuch oder

bei jeder Veränderung des Eintrags einen beglaubigten Auszug

deſſeltben .

bz
;

Se oI EE

er Die Wirkſamkeit der Verſicherung beginnt mit Dem Eintrag
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